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A. Vorbemerkungen

I. Berichtsauftrag gemäß § 10 Abs. 2 SGB XI

Das BMGS hat den gesetzlichen Auftrag, im Abstand von drei Jahren den gesetzge-
benden Körperschaften des Bundes über die Entwicklung der Pflegeversicherung, den
Stand der pflegerischen Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland und die Um-
setzung der Empfehlungen und der Vorschläge des Ausschusses für Fragen der Pfle-
geversicherung zu berichten. Nachdem im März 2001 der Zweite Bericht über die Ent-
wicklung der Pflegeversicherung (BT-Drs. 14/5590) abgegeben wurde, wird nunmehr -
 entsprechend dem gesetzlichen Auftrag - der Dritte Bericht dem Deutschen Bundestag
und dem Bundesrat vorgelegt.

Der Dritte Bericht gibt einen umfassenden Überblick und Detailinformationen über die
Situation der Pflegeversicherung, insbesondere über die Zahl der Leistungsbezieher
sowie die Auswirkungen der Pflegeversicherung auf die Pflegeinfrastruktur und andere
Bereiche der pflegerischen Versorgung und Betreuung in den Jahren 2001 bis 2003.

Zu den Themen „Umsetzung des Pflegeleistungs-Ergänzungsgesetzes“, „Initiativen zur
Qualitätssicherung in der Pflege“ und zur „Sicherung des künftigen Personalbedarfs in
der Pflege“ wurden Berichte der Länder eingeholt. Soweit von den Ländern spezifische
Beiträge, Stellungnahmen und Materialien zu den einzelnen Berichts- bzw. Gliede-
rungspunkten zur Verfügung gestellt wurden, sind diese in den Bericht eingegangen o-
der in den Anlagen wiedergegeben.

Im Interesse einer besseren Nachvollziehbarkeit der Entwicklungen, Veränderungen
oder des Fortbestehens von Sach- und/oder Rechtslagen seit Ende 1997 wird der
Erste Bericht, der eine breite Zustimmung hinsichtlich seines Aufbaus und der Darstel-
lung gefunden hat, unter weitgehender Beibehaltung der bisherigen Gliederung mög-
lichst fortgeschrieben oder es wird, wenn es sinnvoll erscheint, zur Vermeidung von
Wiederholungen auf die Ausführungen zu der jeweils angesprochenen Thematik in den
bisherigen Berichten hingewiesen.

Der 4. Altenbericht der Bundesregierung (BT-Drs. 14/8822) enthält weitere ergänzende
Ausführungen zur Pflegeversicherung im Zusammenhang mit der gegenwärtigen Situ-
ation in der Altenhilfe und ihrer künftigen Entwicklung.

II. Berichte zur Pflegeversicherung an den Deutschen Bundestag in den Jah-
ren 2000 bis 2003

Im Berichtszeitraum hat das BMGS über die Pflegeversicherung und ihre Auswirkun-
gen im Rahmen der Antworten der Bundesregierung auf folgende Große Anfragen be-
richtet:

• „Daseinsvorsorge in der Sozialen Marktwirtschaft“ (BT-Drs. 14/5192)
• „Wir sind bereit - Versprechen der Bundesregierung - Anspruch und Wirklichkeit“

(BT-Drs. 14/7435)

und auf Kleine Anfragen zu den Themen

• „Versorgung von Wachkoma-Patienten im häuslichen Bereich, in ambulanten und
stationären Einrichtungen“ (BT-Drs. 14/5489)

• „Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen bei Leistungen der Kranken-
pflege (SGB V) und der medizinischen Behandlungspflege (SGB XI)“
(BT-Drs. 14/6491)
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• „Menschenwürde und Menschenrechte in Pflegeheimen“ (BT-Drs. 14/7398)
• „Häusliche Kinderkrankenpflege“ (BT-Drs. 14/7519)
• „Hilfsmittelversorgung (z.B. Inkontinenz) für Menschen mit Behinderungen und/oder

chronische Krankheiten“ (BT-Drs. 14/8398)
• „Versorgungsauftrag zur Sicherstellung der ambulanten Pflege und Betreuung“

(BT-Drs. 14/8817)
• „Situation und Zukunft des Zivildienstes“ (BT-Drs. 15/502)
• „Integration von Menschen mit Behinderungen“ (BT-Drs. 15/703)
• „Finanzierung von Kinderhospizen“ (BT-Drs. 15/2125)

Zudem nahm die Bundesregierung in ihren Antworten auf zahlreiche schriftliche und
mündliche Fragen der Abgeordneten und im Rahmen von Petitionen zur Pflegeversi-
cherung eingehend Stellung.

B. Die Pflegeversicherung

Mit der Einführung der Pflegeversicherung am 1. Januar 1995 ist die letzte große Lücke in
der sozialen Versorgung geschlossen und die Absicherung des Risikos der Pflegebedürftig-
keit auf eine neue Grundlage gestellt worden. Seit zehn Jahren hilft die Pflegeversicherung
Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen, die persönlichen und finanziellen Lasten, die mit
der Pflegebedürftigkeit verbunden sind, zu tragen.

I. Ziele der Pflegeversicherung

Die Pflegeversicherung hat im Berichtszeitraum 2001 bis 2003 keine Änderungen ihrer
grundlegenden Zielsetzungen und Strukturen erfahren. Insoweit kann auf die Ausfüh-
rungen der bisherigen Berichte verwiesen werden.

II. Konzeption der Pflegeversicherung

Auch die Konzeption der Pflegeversicherung ist unverändert geblieben. Dennoch sol-
len hier die tragenden Grundsätze kurz angeführt werden. Die Pflegeversicherung wird
unter der Bezeichnung “Soziale Pflegeversicherung” als eigenständiger Zweig der So-
zialversicherung und im Rahmen einer privaten Pflege-Pflichtversicherung durchge-
führt.

Es gilt der Grundsatz: Wer in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert ist, ge-
hört auch der sozialen Pflegeversicherung an. Wer in einer privaten Krankenversiche-
rung mit Anspruch auf allgemeine Krankenhausleistungen versichert ist, muss seit dem
1. Januar 1995 eine private Pflegeversicherung abschließen.

Die private Pflegeversicherung muss gewährleisten, dass ihre Leistungen denen der
sozialen Pflegeversicherung gleichwertig sind. Für Familien und ältere Versicherte
muss die private Pflegeversicherung angemessene Bedingungen und Prämien anbie-
ten.

Die Pflegeversicherung ist keine Vollversicherung, die alle Kosten im Zusammenhang
mit der Pflegebedürftigkeit übernimmt. Sie trägt mit ihrem Leistungsangebot dazu bei,
die mit der Pflegebedürftigkeit verbundenen persönlichen und finanziellen Belastungen
der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen zu tragen.

Wenn im Einzelfall keine oder nicht ausreichende Leistungen der Pflegeversicherung
erbracht werden und die Pflegebedürftigen oder ihre unterhaltspflichtigen Angehörigen
nicht über genügend Eigenmittel verfügen, um die verbleibenden Kosten für einen not-
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wendigen und angemessenen Pflege- und Betreuungsbedarf zu tragen, können zur in-
dividuellen Bedarfsdeckung nach wie vor die Leistungen der Sozialhilfe in Anspruch
genommen werden. Die Einführung der Pflegeversicherung hat zu einer wesentlichen
Verringerung der pflegebedingten Inanspruchnahme der Sozialhilfe geführt.

Durch ihre Beitrags- bzw. Prämienzahlungen erwerben die Versicherten einen Rechts-
anspruch darauf, dass sie Hilfe erhalten, wenn sie einmal pflegebedürftig werden. Da-
bei spielt die wirtschaftliche Lage des Versicherten keine Rolle, denn die Leistungen
der Pflegeversicherung werden einkommens- und vermögensunabhängig erbracht. Ei-
ne Bedürftigkeitsprüfung bei Eintritt des Versicherungsfalls, wie sie zuweilen im Zu-
sammenhang mit der Pflegeversicherung gefordert wird, ist nicht nur unserem Sozial-
versicherungssystem fremd, sondern sie ist mit dem Sinn und Zweck einer beitrags-
bzw. prämienfinanzierten Versicherung zur Absicherung eines Risikos unvereinbar.

III. Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts

Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts hat am 3. April 2001 mehrere Urteile
verkündet, die sich mit verschiedenen Aspekten der Pflegeversicherung befassen. Am
22. Mai 2003 folgten zwei Nichtannahmebeschlüsse des Ersten Senats. Diese enthal-
ten maßgebliche Ausführungen zum Begriff der Pflegebedürfigkeit. Im Folgenden wer-
den die wesentlichen Aussagen des Bundesverfassungsgerichts in diesen Entschei-
dungen vorgestellt.

1. Zur Gesamtkonzeption

In dem Verfahren 1 BvR 2014/95 wandte sich die Beschwerdeführerin, die gegen das
Risiko der Krankheit bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen versichert
ist, gegen die sich unmittelbar aus den §§ 1 Abs. 2 S. 2 und 23 Abs. 1 S. 1 und 2
SGB XI ergebende Pflicht zum Abschluss einer privaten Pflegeversicherung. Sie rügte
insoweit eine Verletzung ihres allgemeinen Persönlichkeitsrechts gemäß Artikel 2
Abs. 1 GG und des Gleichheitsgrundsatzes nach Artikel 3 Abs. 1 GG.

Die zulässige Verfassungsbeschwerde der Beschwerdeführerin wies das Bundesver-
fassungsgericht mit folgender Begründung zurück:

a) Die angegriffenen Vorschriften des SGB XI sind formell rechtmäßig erlassen wor-
den. Unzweifelhaft kann sich der Bund für die Schaffung der sozialen Pflegeversi-
cherung auf seine Gesetzgebungskompetenz zur Regelung der Sozialversiche-
rung gemäß Artikel 74 Abs. 1 Nr. 12 GG berufen. Hinsichtlich der Verpflichtung
zum Abschluss eines privaten Pflegeversicherungsvertrags und der Regelungen
zur näheren Ausgestaltung dieses Vertragstyps kann sich der Bund zwar nicht auf
Artikel 74 Abs. 1 Nr. 12 GG berufen, allerdings steht ihm insoweit die Gesetzge-
bungskompetenz für die Materie des „privatrechtlichen Versicherungswesens“ als
Teil des „Rechts der Wirtschaft“ gemäß Artikel 74 Abs. 1 Nr. 11 GG zu. Dies ist
immer dann der Fall, wenn

• sich seine Regelungen auf Versicherungsunternehmen beziehen, die im Wett-
bewerb mit anderen durch privatrechtliche Verträge Risiken versichern,

• sich die Prämien grundsätzlich am individuellen Risiko und nicht am Erwerbs-
einkommen des Versicherungsnehmers orientieren

• und die vertraglich zugesagten Leistungen im Versicherungsfall aufgrund eines
kapitalgedeckten Finanzierungssystems erbracht werden.

Die private Pflege-Pflichtversicherung beruht auf einem Vertrag, dessen Zustan-
dekommen und Inhalt sich nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts ein-



12

12

schließlich des Versicherungsvertragsgesetzes richten. Die Unternehmen der
Krankenversicherung, die den Abschluss von Pflegeversicherungsverträgen an-
bieten, stehen auch miteinander im Wettbewerb.

Die Zuordnung der privaten Pflegeversicherung zum privatrechtlichen Versiche-
rungswesen scheitert nicht daran, dass das Zustandekommen der Versicherungs-
verträge auf einer gesetzlich angeordneten Versicherungspflicht beruht (§§ 1
Abs. 2 S. 2, 23 Abs. 1 S. 1 und 2 SGB XI), der gemäß § 110 Abs. 1 Nr. 1  SGB XI
ein den Versicherungsunternehmen auferlegter Kontrahierungszwang entspricht.
Zwar ist die privatautonome Gestaltung des Inhalts der Pflegeversicherungsverträ-
ge durch die Regelungen des SGB XI nicht unerheblich eingeschränkt, jedoch
steht auch dies im Ergebnis einer Zuordnung der privaten Pflege-Pflichtversiche-
rung zum privatrechtlichen Versicherungswesen nicht entgegen.

b) Die angegriffenen Vorschriften des SGB XI befinden sich auch materiell mit dem
Grundgesetz in Einklang, insbesondere verstoßen sie nicht gegen Artikel 2 Abs. 1
GG. Sie verfolgen legitime Zwecke des Gemeinwohls und sind verhältnismäßig.

Die Fürsorge für pflegebedürftige Menschen gehört zu den sozialen Aufgaben un-
serer staatlichen Gemeinschaft (Artikel 20 Abs. 1, Artikel 28 Abs. 1 S. 1 GG). Auch
ist dem Staat die Wahrung der Würde des Menschen gemäß Artikel 1 Abs. 1 GG
in einer derartigen Situation der Hilfsbedürftigkeit besonders anvertraut. Es ist
demzufolge ein legitimes Konzept des zur sozialpolitischen Gestaltung berufenen
Gesetzgebers, die durch die Pflegebedürftigkeit entstehenden finanziellen Belas-
tungen aufzufangen und die dafür notwendigen Mittel auf der Grundlage einer
Pflichtversicherung, die im Grundsatz alle Bürger als Volksversicherung erfasst,
sicherzustellen.

Die insoweit den einzelnen Bürgern obliegende Verpflichtung zum Abschluss und
zur Aufrechterhaltung eines privaten Pflegeversicherungsvertrags ist auch verhält-
nismäßig. Die Einführung einer grundsätzlich alle Bürger umfassenden Versiche-
rung gegen das Risiko der Pflegebedürftigkeit ist geeignet, die oben dargestellten,
vom Gesetzgeber angestrebten Zwecke zu erreichen. Der Gesetzgeber durfte die
Einführung einer Pflege-Pflichtversicherung auch für erforderlich halten. Denn in
der Bevölkerung bestand weder eine hinreichende anderweitige Absicherung des
Pflegerisikos noch waren große Teile der Bevölkerung bereit, sich alsbald freiwillig
gegen das Pflegerisiko abzusichern. Vielen fehlte es insoweit am gebotenen Risi-
kobewusstsein und sie verspürten, anders als beim Krankheitsrisiko, keinen sog.
„Versicherungsdruck“. Da sich das Risiko der Pflegebedürftigkeit bei jedem Men-
schen, also auch bei jungen Menschen, verwirklichen kann, durfte der Gesetzge-
ber grundsätzlich alle Bürger - und nicht nur die Älteren - in die Pflege-Pflichtver-
sicherung einbeziehen. Schließlich stellt die gesetzliche Verpflichtung zum Ab-
schluss eines Pflege-Pflichtversicherungsvertrags für die Betroffenen keine unan-
gemessene Belastung dar. Diese Verpflichtung macht nämlich ein Lebensrisiko mit
für die meisten nicht finanzierbaren Folgen durch verhältnismäßig niedrige Prä-
mien kalkulierbar und im Versicherungsfall tragbar.

2. Berücksichtigung von Kindererziehung im Beitragsrecht der sozialen
Pflegeversicherung

Das Bundesverfassungsgericht hat sich im Rahmen seiner Urteile vom 3. April 2001
u.a. mit der Frage der Verfassungsmäßigkeit des Beitragsrechts der Pflegeversiche-
rung befasst. Die verfassungsrechtliche Prüfung hat ergeben, dass das Beitragsrecht
in seiner Ausgestaltung im Wesentlichen verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden
ist. Das Bundesverfassungsgericht hat allerdings in der Entscheidung - 1 BvR 1629/94
- (BGBl. I, S. 774, 859; BVerfGE 103, 242) gefordert, dass die Kindererziehung in der
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umlagefinanzierten sozialen Pflegeversicherung beitragsmäßig berücksichtigt werden
muss. Der Gesetzgeber habe die Grenzen seiner Gestaltungsfreiheit überschritten, als
er im Jahre 1994 das Pflegeversicherungsgesetz erließ, ohne eine die Beitragslast der
Eltern berücksichtigende Kinderkomponente vorzusehen.

Das Bundesverfassungsgericht führt zur Begründung u.a. aus, dass in einem umlage-
finanzierten Sozialversicherungssystem, das der Deckung eines maßgeblich vom Äl-
terwerden der Versicherten bestimmten Risikos dient, die Erziehungsleistung versi-
cherter Eltern konstitutive Bedeutung für die Funktionsfähigkeit dieses Systems habe.
Denn bei Eintritt des ganz überwiegenden Teiles der Versicherungsfälle sei das Umla-
geverfahren auf die Beiträge der nachwachsenden Generation angewiesen. Der nach-
wachsenden Generation, also den heutigen Kindern, werde künftig zugunsten der „Al-
ten“ durch die mit Beitragslasten verbundene Pflichtmitgliedschaft eine kollektive Fi-
nanzierungspflicht auferlegt. Damit erwachse Versicherten ohne Kinder im Versiche-
rungsfall ein Vorteil aus der Erziehungsleistung anderer beitragspflichtiger Versicherter,
die wegen der Erziehung zu ihrem Nachteil auf Konsum und Vermögensbildung ver-
zichten. Mit der Kindererziehung leisten versicherte Eltern in der sozialen Pflegeversi-
cherung letztlich einen doppelten Beitrag: Neben dem monetären Beitrag den zum
Systemerhalt wichtigen generativen Beitrag.

Dies berücksichtigend führe eine gleiche Belastung mit Versicherungsbeiträgen zu ei-
nem erkennbaren Ungleichgewicht zwischen dem Gesamtbeitrag, den Kindererziehen-
de in die Versicherung einbringen, und dem Geldbeitrag von Kinderlosen. Ein gewisser
Ausgleich bestehe zwar darin, dass die kinderbetreuenden und -erziehenden Versi-
cherten bei gleichen Beiträgen, wie sie Kinderlose zahlen, Leistungen auch für die fa-
milienversicherten Angehörigen erhalten. Diese Begünstigung wiegt aber den mit der
Erziehungsleistung zusätzlich erbrachten generativen Beitrag und den damit verbun-
denen Nachteil der Erziehenden angesichts des Vorteils, der den Kinderlosen durch
die Erziehungsleistung zuwächst, nicht vollständig auf.

Der Vorteil, den kinderlose Beitragszahler durch die Kindererziehung anderer Versi-
cherter haben, werde nicht dadurch in Frage gestellt, dass ein Teil der heutigen Kinder,
deren Eltern derzeit versichert sind, in Zukunft vielleicht überhaupt nicht oder nur vorü-
bergehend versicherungspflichtige Beitragszahler sein werden.

Vor diesem Hintergrund hat das Bundesverfassungsgericht die beitragsrechtlichen
Vorschriften der §§ 54 Abs. 1 und 2, 55 Abs. 1 Satz 1 und Absatz 2 SGB XI für unver-
einbar mit Artikel 3 Abs. 1 i.V.m. Artikel 6 Abs. 1 GG erklärt, soweit Mitglieder der sozi-
alen Pflegeversicherung, die Kinder betreuen und erziehen, mit einem gleich hohen
Pflegeversicherungsbeitrag wie Mitglieder ohne Kinder belastet werden. Die genannten
Vorschriften können bis zu einer Neuregelung durch den Gesetzgeber, längstens bis
zum 31. Dezember 2004, weiter angewendet werden.

Der Gesetzgeber ist aufgrund dieser Entscheidung verpflichtet, bis zum 31. Dezember
2004 gesetzliche Regelungen zu schaffen, die die Kindererziehungsleistung in der
umlagefinanzierten sozialen Pflegeversicherung beitragsmäßig berücksichtigen.

Im Berichtszeitraum ist es noch nicht zur Umsetzung der Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts gekommen, so dass erst im nächsten Bericht über die vom Ge-
setzgeber in diesem Zusammenhang getroffenen Maßnahmen zu berichten sein wird.
(Der Entwurf eines Gesetzes zur Berücksichtigung der Kindererziehung in der Pflege-
versicherung wird zur Zeit in den gesetzgebenden Körperschaften beraten.)
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3. Versicherter Personenkreis - Beitrittsrechte für bisher nicht Versicherte

In einer weiteren Entscheidung vom 3. April 2001 (Az.: 1 BvR 81/98) hat das Bundes-
verfassungsgericht zum versicherungspflichtigen Personenkreis in der sozialen und
privaten Pflegeversicherung Stellung genommen. Es hat dem Gesetzgeber zugebilligt,
dass er zur Absicherung des Pflegerisikos eine umfassende Pflegeversicherungspflicht
einführen durfte (Volksversicherung). Auch der gewählte Weg, die Versicherungspflicht
an das Bestehen eines Krankenversicherungsschutzes anzuknüpfen, wurde als ver-
fassungsrechtlich zulässig bewertet. Es lag in der Gestaltungsfreiheit des Gesetzge-
bers, die gesetzliche Pflegeversicherung in einerseits die soziale Pflegeversicherung
und andererseits die private Pflege-Pflichtversicherung aufzuteilen. Auch bei der Zu-
ordnung der Personengruppen zu einem der beiden Versicherungszweige hatte der
Gesetzgeber einen erheblichen Spielraum, der allerdings durch den allgemeinen
Gleichheitssatz und das Sozialstaatsprinzip begrenzt ist. Insbesondere durfte der Ge-
setzgeber die Personengruppe, die in die soziale Pflegeversicherung einbezogen ist,
danach abgrenzen, welcher Personenkreis zur Bildung der Solidargemeinschaft erfor-
derlich ist und welche Personen deren Schutz benötigen. Auf diese Weise werde zwar
nicht die gesamte Wohnbevölkerung ausnahmslos hinsichtlich der Versicherungspflicht
gleichgestellt und in den Schutz der Pflegeversicherung einbezogen, dies sei jedoch zu
akzeptieren, da die Erfassung der ausgeschlossenen „Restgröße“ mit unverhältnismä-
ßigem Verwaltungsaufwand verbunden gewesen wäre.

Das Bundesverfassungsgericht hat in dieser Entscheidung auch anerkannt, dass der
Gesetzgeber mit den Höchstbeiträgen und der prämienfreien Mitversicherung von Kin-
dern sowie der Prämienhöchstbegrenzung auf 150 v.H. für Ehegatten auch im Privat-
versicherungssystem einem sozialen Auftrag nachgekommen ist.

Das Bundesverfassungsgericht stellte jedoch einen Verstoß gegen den allgemeinen
Gleichheitsgrundsatz fest, weil einzelne Personengruppen vom Zugang zur gesetzli-
chen Pflegeversicherung ausgeschlossen worden sind. Es handelt sich um diejenigen,
die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens des Rechts der Pflegeversicherung keinen
Krankenversicherungsschutz hatten oder keinen Sondertatbestand des Gesetzes zur
Begründung einer Versicherungspflicht erfüllten, und deren Ausschluss von der Pfle-
geversicherung dann problematisch ist, wenn sie im Pflegefall auch keinen Anspruch
auf Leistungen eines anderen Sozialleistungsträgers haben. Der Gesetzgeber musste
zwar nicht für alle eine Versicherungspflicht einführen, aber das Gericht kritisierte, dass
der Gesetzgeber auch nicht auf andere Weise als durch die Anordnung einer Versiche-
rungspflicht einen Zugang zur gesetzlichen Pflegeversicherung ermöglich hat, etwa
durch Einräumung eines befristeten Beitrittsrechts. Dass dies zu einer „negativen Risi-
koselektion“ hätte führen können, stelle keine ausreichende Rechtfertigung für die Be-
nachteiligung einzelner Personengruppen dar. Denn immerhin habe der Gesetzgeber
im Hinblick auf das Pflegerisiko die gesamte Bevölkerung als schutzbedürftig angese-
hen und selbst Personen mit hohem oder schon verwirklichtem Risiko der Pflegebe-
dürftigkeit unter den sofortigen Versicherungsschutz gestellt.

Das Bundesverfassungsgericht hat die Regelungen über den versicherten Personen-
kreis der Pflegeversicherung nicht für nichtig erklärt, aber Nachbesserungen bzw. Er-
gänzungen bis spätestens 1. Januar 2002 verlangt.

Zur Beseitigung der verfassungswidrigen Rechtslage hat das Bundesverfassungsge-
richt dem Gesetzgeber folgende Vorgaben für eine verfassungskonforme Regelung
gemacht: Es muss eine befristete Beitrittsmöglichkeit zur Pflegeversicherung für dieje-
nigen Personen eingeräumt werden, die zum Zeitpunkt der Einführung der Pflegeversi-
cherung zum 1. Januar 1995 über keinen Krankenversicherungsschutz verfügten und
daher keinen Zugang zur Pflegeversicherung erhielten. Dabei kann für den Beitritt eine
Frist vorgesehen werden, der Beitritt kann alternativ zur sozialen oder zur privaten
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Pflegeversicherung ermöglicht werden. Der Beitritt kann davon abhängig gemacht
werden, dass der Betroffene Beiträge zahlt. Für den Zeitraum vor der Bekanntgabe des
Urteils muss die Zahlung von Beiträgen oder Prämien und die Gewährung von Leis-
tungen nicht vorgesehen werden. Die Beitretenden sind hinsichtlich der Vorversiche-
rungszeiten für die Leistungsgewährung so zu stellen, als wäre ihr Beitritt bereits zum
Zeitpunkt der Einführung der Pflegeversicherung erfolgt. Bei pflegebedürftigen Beitre-
tenden ergibt sich daraus also ein sofortiger Leistungsbezug rückwirkend zumindest ab
dem 3. April 2001.

Der Gesetzgeber hat zudem auf der Grundlage des Urteils zu prüfen, ob darüber hin-
aus im Hinblick auf den Gleichbehandlungsgrundsatz ein befristetes Beitrittsrecht zur
sozialen und/oder privaten Pflegeversicherung auch für diejenigen Personen einzu-
räumen ist, die erst nach In-Kraft-Treten des SGB XI keinen den Zugang zur gesetzli-
chen Pflegeversicherung begründenden Tatbestand erfüllt haben und im Pflegefall kei-
nen Anspruch auf Hilfe gegen einen Sozialleistungsträger haben.

Der Gesetzgeber hat den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts fristgerecht im
Rahmen des am 1. Januar 2002 in Kraft getretenen Pflegeleistungs-Ergänzungsge-
setzes (PflEG) Rechnung getragen und entsprechende Beitrittsrechte in § 26a SGB XI
geregelt (siehe dazu unter B IV.2.).

4. Zum Begriff der Pflegebedürftigkeit

Mit ihren Verfassungsbeschwerden (Az.: BVerfG 1, BvR 452/99, 1 BvR 1077/00)
wandten sich die Beschwerdeführer gegen die strenge Verrichtungsbezogenheit des
Begriffs der Pflegebedürftigkeit im Sinne des § 14 Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 SGB XI. Ihrer
Ansicht nach werden Menschen mit demenzbedingten Fähigkeitsstörungen, geistigen
Behinderungen oder psychischen Erkrankungen durch diese strenge Verrichtungsbe-
zogenheit gegenüber Menschen mit somatischen Erkrankungen und Behinderungen
verfassungswidrig benachteiligt.

Die Verfassungsbeschwerden wurden nicht zur Entscheidung angenommen, weil sie
keine Aussicht auf Erfolg hatten. Insbesondere verstößt der strenge Bezug des Begriffs
der Pflegebedürftigkeit auf bestimmte, in § 14 Abs. 4 SGB XI abschließend aufgezählte
Verrichtungen nicht gegen den Gleichheitssatz gemäß Artikel 3 Abs. 1 GG.

1. Das Bundesverfassungsgericht stellt zunächst fest, dass dem Gesetzgeber bei der
notwendigen Grenzziehung, welche tatsächlichen Gegebenheiten die Leistungs-
pflicht der sozialen Pflegeversicherung auslösen oder erhöhen, ein weiter Gestal-
tungsspielraum zusteht. Insbesondere wenn es wie hier darum geht, die leistungs-
rechtlichen Grundentscheidungen eines Sozialleistungssystems festzulegen, sind
vorwiegend sozialpolitische Entscheidungen grundsätzlicher Art zu treffen, die vom
Bundesverfassungsgericht lediglich darauf hin überprüft werden können, ob sie
nicht offensichtlich willkürlich oder mit der Wertordnung des Grundgesetzes unver-
einbar sind. Da die soziale Pflegeversicherung zudem nur die Teilabsicherung des
Pflegerisikos bewirken soll, ist die gesetzgeberische Gestaltungsfreiheit besonders
groß.

2. Nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts ist darin eine Ungleichbehand-
lung im Sinne des Artikel 3 Abs. 1 GG zu sehen, dass bei Menschen mit somati-
schen Erkrankungen oder Behinderungen auf Grund des verrichtungsbezogenen
Begriffs der Pflegebedürftigkeit der Betreuungsbedarf insgesamt in höherem Maße
bei der Ermittlung der Pflegebedürftigkeit Berücksichtigung findet als der von Men-
schen mit demenzbedingten Fähigkeitsstörungen, geistigen Behinderungen oder
psychischen Erkrankungen. Diese Ungleichbehandlung ist jedoch durch sachlich
einleuchtende Gründe gerechtfertigt:
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• Für den Gesetzgeber war zum einen der Gesichtspunkt der Gesetzesklarheit
und der Anwendungssicherheit im Leistungsrecht maßgebend. Durch die
strenge Verrichtungsbezogenheit des Begriffs der Pflegebedürftigkeit kann der
leistungsberechtigte Personenkreis relativ einfach und schnell festgestellt wer-
den. Eine Berücksichtigung allgemeiner Beaufsichtigungs- und Betreuungs-
leistungen bei der Feststellung der Pflegebedürftigkeit würde diesem auch
rechts- und sozialstaatlich gleichermaßen erheblichen Vorteil entgegenwirken.

• Zum anderen durfte sich der Gesetzgeber bei der Definition der Pflegebedürf-
tigkeit auch von der Erwägung leiten lassen, nur eine verhältnismäßig enge
Fassung sei finanzwirtschaftlich zu verantworten. Insoweit war es das berech-
tigte Ziel des Gesetzgebers, die Beitragssätze dauerhaft auf einem vertretba-
ren Niveau und damit die finanzielle Belastung der Versicherten in angemes-
senen Grenzen zu halten.

• Das Bundesverfassungsgericht weist ferner darauf hin, dass grundsätzlich für
alle Versicherten im gleichen Maße das Risiko besteht, bei den in § 14 Abs. 4
SGB XI genannten Verrichtungen irgendwann im Laufe des Lebens Hilfe zu
benötigen und somit einen Anspruch auf Leistungen aus der sozialen Pflege-
versicherung zu erhalten. Die maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen sind
auch keineswegs nur auf Menschen mit somatischen Krankheiten oder Behin-
derungen zugeschnitten. Insbesondere die Hilfsformen „Beaufsichtigung“ und
„Anleitung“ in § 14 Abs. 3 SGB XI sind primär für psychisch kranke, demente
und hirnverletzte Menschen von Bedeutung. Sie werden in großem Umfang
von den Leistungen der Pflegeversicherung erreicht, wie die bisherigen prakti-
schen Erfahrungen belegen.

• Schließlich ist eine Systemwidrigkeit, die ein Indiz für einen Verstoß gegen Ar-
tikel 3 Abs. 1 GG sein könnte, auch nicht darin zu sehen, dass gemäß § 43
Abs. 2 Satz 1 SGB XI die Aufwendungen der sozialen Betreuung bei vollstatio-
närer Pflege von den Leistungen der sozialen Pflegeversicherung umfasst
sind, während im Rahmen der Feststellung der Pflegebedürftigkeit die strenge
Verrichtungsbezogenheit gilt. Hätte nämlich der Gesetzgeber die soziale
Betreuung in die Feststellung der Pflegebedürftigkeit einfließen lassen, hätte
dies zu einer erheblichen Erweiterung des Kreises der leistungsberechtigten
Personen geführt und somit die Finanzierbarkeit der sozialen Pflegeversiche-
rung ohne eine Anhebung des Beitragssatzes unmöglich gemacht. Diese Fol-
gen durfte der Gesetzgeber im Rahmen seines weiten Gestaltungsspielraums
berechtigterweise berücksichtigen.

IV. Gesetzgeberische Maßnahmen seit dem Zweiten Bericht über die Ent-
wicklung der Pflegeversicherung vom 15. März 2001 (BT-Drs. 14/5590)

1. Gesetz zur Qualitätssicherung und zur Stärkung des Verbraucherschut-
zes in der Pflege (Pflege-Qualitätssicherungsgesetz - PQsG) vom
9. September 2001 (BGBl. I, 2001, S. 2320)

Seit dem 1. Januar 2002 ist das Pflege-Qualitätssicherungsgesetz (PQsG) in Kraft. Es
hat das Recht der Qualitätssicherung nach dem SGB XI auf eine neue Grundlage ge-
stellt. Es hat nicht nur die Sicherung und Weiterentwicklung der Pflegequalität zum
Ziel, sondern auch die Stärkung der Eigenverantwortung der Pflegeeinrichtungen, die
Stärkung der Verbraucherrechte sowie eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen
den Medizinischen Diensten der Krankenversicherung und der Heimaufsicht.
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1.1 Weiterentwicklung der Pflegequalität

Das PQsG ist von der Philosophie geprägt, dass Pflegequalität - dauerhaft wirksam -
nicht von außen in die Pflegeheime und ambulanten Pflegedienste in Deutschland
„hineinkontrolliert“ werden kann. Vielmehr muss Qualität von innen heraus - aus der
Eigenverantwortung der Einrichtungsträger und aus der Mitverantwortung der Leis-
tungsträger (Pflegekassen und Sozialhilfeträger) - entwickelt werden. Vor diesem Hin-
tergrund verknüpft das Gesetz u.a. folgende Pflichten und Rechte:

• Jedes Pflegeheim und jeder Pflegedienst hat die Pflicht, ein umfassendes, einrich-
tungsinternes Qualitätsmanagement einzuführen und weiterzuentwickeln.

• Darüber hinaus sind die Träger verpflichtet, in regelmäßigen Abständen die Qualität
der Leistungen ihrer Einrichtungen durch unabhängige Sachverständige oder Prüf-
stellen nachzuweisen. Parallel dazu bleibt es bei der Qualitätsprüfung durch die
Landesverbände der Pflegekassen (und die staatlichen Kontrollen durch die Heim-
aufsicht). Wie bereits vor Erlass des PQsG haben die Pflegeeinrichtungen auf Ver-
langen der Landesverbände der Pflegekassen dem Medizinischen Dienst der Kran-
kenversicherung oder den von den Landesverbänden der Pflegekassen bestellten
Sachverständigen die Prüfung der erbrachten Leistungen und deren Qualität durch
Einzelprüfungen, Stichprobenprüfungen und vergleichende Prüfungen zu ermögli-
chen. Das Prüfverfahren und die Prüfrechte des Medizinischen Dienstes sind ge-
setzlich abgesichert worden. Die Prüfungen können danach auch unangemeldet
und auch des nachts durchgeführt werden, wenn das Ziel der Überprüfung tags-
über nicht erreicht werden kann.

1.2 Stärkung der Eigenverantwortung

Zur Stärkung der Eigenverantwortung der Einrichtungsträger sind neue Vertragsin-
strumente vorgesehen worden: Die Leistungs- und Qualitätsvereinbarung - LQV - so-
wie die Personalrichtwertvereinbarungen.

• Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen

Unabhängig von dem Sicherstellungsauftrag der Pflegekassen tragen die Träger
der Einrichtungen die Verantwortung für die Sicherung und Weiterentwicklung der
Pflegequalität in ihren Einrichtungen. Diese Eigenverantwortung umfasst die Pflicht
und das Recht der Träger, die personelle und sächliche Ausstattung bereitzustel-
len, die für eine qualitätsgerechte Versorgung der von ihren Pflegeeinrichtungen
betreuten Pflegebedürftigen erforderlich ist. Damit die Einrichtungsträger diese
Pflicht auch wahrnehmen können, ist ihnen mit der Leistungs- und Qualitätsverein-
barung (§ 80a SGB XI) ein Instrument bereitgestellt worden, das ihnen ermöglichen
soll, ihren Anspruch auf leistungsgerechte Vergütungen gegenüber den Kostenträ-
gern effizient durchzusetzen.

In der LQV werden die von der Pflegeeinrichtung erwarteten Leistungen nach der
Struktur und der voraussichtlichen Entwicklung des zu betreuenden Personenkrei-
ses definiert und die dafür notwendigen personellen und sächlichen Anforderungen
vertraglich abgesichert. Mit den LQV wird ein flexibler, effektiver Weg angeboten,
zeitnah vertragliche Vereinbarungen über die Belegungs- und Leistungsstruktur der
Pflegeeinrichtung zu treffen und sich über den erforderlichen Personal- und Sach-
aufwand zu einigen. Dies kommt auch und insbesondere demenzkranken Pflege-
bedürftigen in Pflegeheimen zugute, die zusätzlich zu den Leistungen der Grund-
pflege häufig einen hohen Bedarf an sozialer Betreuung haben.
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Entscheidender Gesichtspunkt für die Einrichtungsträger ist, dass die vertraglichen
Festlegungen in der LQV für alle Vertragsparteien in den Vergütungsverhandlun-
gen als Bemessungsgrundlage für die Vergütungen unmittelbar verbindlich sind.
Damit wird ein entscheidender Schritt zur Stärkung der Eigenverantwortung und
der leistungsgerechten Vergütung der Einrichtungsträger vollzogen, denn die Vor-
aussetzungen zur Einlösung ihres Anspruchs auf leistungsgerechte Vergütungen
werden nachhaltig verbessert.

• Personalbemessungsverfahren

Ein schwieriges Problem für das gesamte Vertrags- und Vergütungsrecht nach dem
SGB XI liegt darin, dass es allgemein anerkannte Verfahren und Maßstäbe für die
Personalbedarfsermittlung und Pflegezeitbemessung in Pflegeheimen derzeit noch
nicht gibt. Das PQsG sieht daher in § 75 Abs. 3 SGB XI als vorläufigen Orientie-
rungsmaßstab die Einführung von landesweiten Personalrichtwertvereinbarungen
als Bestandteil der Rahmenverträge der Pflegeselbstverwaltung auf Landesebene
vor. Die Personalrichtwerte, die auch als Bandbreiten vereinbart werden können,
umfassen bei teil- oder vollstationärer Pflege wenigstens

- das Verhältnis zwischen der Zahl der Heimbewohner und der Zahl der Pflege-
und Betreuungskräfte (in Vollzeitkräfte umgerechnet), unterteilt nach Pflege-
stufen (Personalanhaltszahlen), sowie

- im Bereich der Pflege, der sozialen Betreuung und der medizinischen Be-
handlungspflege zusätzlich den Anteil der ausgebildeten Fachkräfte am Pfle-
ge- und Betreuungspersonal.

Darüber hinaus werden die Vertragsparteien in die Pflicht genommen, sich auf
landesweite Personalbedarfsermittlungsverfahren zu verständigen. Mit diesen per-
sonalbezogenen Vertragselementen werden die Landesrahmenverträge über
Maßstäbe und Grundsätze für eine wirtschaftliche und leistungsbezogene, am
Versorgungsvertrag orientierte personelle Ausstattung der Pflegeheime weiter
konkretisiert. Bei dem Abschluss der Vereinbarungen ist stets die Heimpersonal-
verordnung zu beachten.

1.3 Stärkung des Verbraucherschutzes

Zur Stärkung des Verbraucherschutzes werden die Pflegekassen verpflichtet, Informa-
tionen und Beratung über Leistungen und Preise von Pflegeeinrichtungen zur Verfü-
gung zu stellen. Dazu sind Leistungs- und Preisvergleichslisten zu erarbeiten und ein-
zusetzen. Zudem erhalten die Pflegekassen die Möglichkeit, sich aus Verwaltungsmit-
teln an der Finanzierung von Beratungsleistungen anderer Träger finanziell zu beteili-
gen.

Pflegedienste sind verpflichtet, mit dem Pflegebedürftigen einen Pflegevertrag abzu-
schließen. Eine Ausfertigung ist sowohl dem Pflegebedürftigen als auch der zuständi-
gen Pflegekasse auszuhändigen.

1.4 Zusammenarbeit des MDK mit der Heimaufsicht

Die Landesverbände der Pflegekassen werden zur engen Zusammenarbeit mit den
Heimaufsichtsbehörden verpflichtet, um ihre wechselseitigen Aufgaben nach dem
SGB XI und dem Heimgesetz wirksam aufeinander abzustimmen. Vor allem sollen
Doppelprüfungen durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung und die
Heimaufsichtsbehörde vermieden werden.
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1.5 Pflegeheimvergleich und Pflege-Buchführungsverordnung

Mit dem PQsG wurde eine neue Ermächtigungsgrundlage für eine Rechtsverordnung
zur Durchführung des Pflegeheimvergleichs geschaffen; zugleich wurde die bestehen-
de Verordnungsermächtigung für die Pflege-Buchführungsverordnung erweitert.

2. Gesetz zur Ergänzung der Leistungen bei häuslicher Pflege von Pflege-
bedürftigen mit erheblichem allgemeinem Betreuungsbedarf (Pflege-
leistungs-Ergänzungsgesetz - PflEG) vom 14. Dezember 2001
(BGBl. I, 2001, S. 3728)

Das Gesetz, das zum 1. Januar 2002 in Kraft getreten ist, sieht vor allem Neuerungen
vor, die auf die Verbesserung der Versorgungssituation von altersverwirrten, aber auch
von geistig behinderten und psychisch kranken Pflegebedürftigen mit erheblichem all-
gemeinem Betreuungsbedarf ausgerichtet sind. Mit einem Bündel von Maßnahmen soll
insbesondere die häusliche Pflege dieser Pflegebedürftigen gestärkt werden. Es wer-
den nicht nur zusätzliche Leistungen für Pflegebedürftige mit erheblichem allgemeinem
Betreuungsbedarf in der Pflegeversicherung vorgesehen, sondern gleichzeitig auch fi-
nanzielle Mittel zur Förderung zusätzlicher Betreuungsangebote zur Verfügung gestellt.
In der Praxis hat sich gezeigt, dass insbesondere auch ein hoher Bedarf für ein unbü-
rokratisches, niedrigschwelliges Angebot zur Betreuung der dementen Pflegebedürfti-
gen und zur Entlastung der pflegenden Angehörigen besteht, z.B. Betreuungsgruppen
für demente Pflegebedürftige, Helferinnenkreise, Tagesbetreuung in Klein- und Kleinst-
gruppen usw. Oft erleichtern gerade diese niedrigschwelligen Angebote den pflegen-
den Angehörigen den für sie schweren Schritt, erstmals Hilfen von außen in Anspruch
zu nehmen.

Im Einzelnen sieht das Gesetz folgende Maßnahmen vor:

• Häuslich Pflegebedürftige, bei denen der Medizinische Dienst der Krankenversiche-
rung einen erheblichen allgemeinen Betreuungsbedarf festgestellt hat, erhalten seit
1. April 2002 einen zusätzlichen Betreuungsbetrag in Höhe von bis zu 460 € je Ka-
lenderjahr. Diese Mittel sind zweckgebunden einzusetzen für Leistungen der Ta-
ges- und Nachtpflege, der Kurzzeitpflege sowie für niedrigschwellige Betreuungs-
angebote, also für qualitätsgesicherte aktivierende Betreuungsangebote.

• Bestehende Beratungsangebote insbesondere für demenziell erkrankte Pflegebe-
dürftige sind verbessert und erweitert, beratende Hilfen im häuslichen Bereich
durch zusätzliche Hausbesuche ausgebaut worden.

• Die Entwicklung neuer Versorgungskonzepte und -strukturen insbesondere für de-
menziell erkrankte Pflegebedürftige wird mit insgesamt 20 Mio. € pro Jahr aus Mit-
teln der sozialen und privaten Pflegeversicherung unter finanzieller Beteiligung der
Länder oder Kommunen gefördert. Hierbei geht es zum einen um den Auf- und
Ausbau niedrigschwelliger Betreuungsangebote. Und zum anderen sollen im Rah-
men von Modellprojekten Möglichkeiten einer integrativ ausgerichteten Versorgung
und Vernetzung der für die Pflegebedürftigen erforderlichen Hilfen erprobt werden.

• Darüber hinaus können die Spitzenverbände der Pflegekassen mit bis zu 5 Mio. €
pro Jahr modellhaft personenbezogene Budgets und neue Wohnkonzepte für Pfle-
gebedürftige erproben - ohne Kofinanzierung durch Länder und/oder Kommunen.
Damit werden im Interesse der Pflegebedürftigen und ihrer pflegenden Angehörigen
Weichen zur Schaffung eines Netzes von abgestuften, bedürfnisorientierten und
gemeindenahen Hilfen und Versorgungsangeboten gestellt.
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Neben diesem Bündel an Maßnahmen zugunsten der Pflegebedürftigen mit erhebli-
chem allgemeinem Betreuungsbedarf wurden noch folgende wesentliche Neuregelun-
gen getroffen:

• Die Krankenkassen fördern seit 2002 ambulante Hospizdienste, die bestimmte
Qualitätsanforderungen erfüllen, durch Zuschüsse. Damit werden die Leistungen
der gesetzlichen Krankenkassen im häuslichen Bereich - vertragsärztliche Versor-
gung und häusliche Krankenpflege - um einen wichtigen nichtmedizinischen Anteil
ergänzt.

• Für Personen, die bisher keinen Zugang zur gesetzlichen Pflegeversicherung er-
hielten, weil sie nicht krankenversichert sind, wird ein befristetes Beitrittsrecht zur
gesetzlichen Pflegeversicherung vorgesehen. Dem Beitrittsberechtigten wird ein
Wahlrecht alternativ zur sozialen oder zur privaten Pflegeversicherung eingeräumt.
Dabei ist die von dem Beitrittsberechtigten gewählte Pflegekasse zur Annahme des
Beitritts bzw. das gewählte Versicherungsunternehmen zum Abschluss des Versi-
cherungsvertrages verpflichtet.

• Die ursprünglich bis zum 31. Dezember 2001 befristete Übergangsregelung, nach
der die Pflegekassen bei teilstationärer und vollstationärer Pflege im Rahmen der
gedeckelten leistungsrechtlichen Höchstbeträge neben den Aufwendungen für die
Grundpflege und die soziale Betreuung auch die im Pflegesatz enthaltenen Auf-
wendungen für die Leistungen der medizinischen Behandlungspflege übernehmen,
wurde bis 31. Dezember 2004 verlängert. Gleichzeitig wurde die Regelung über die
pauschalen Leistungsbeträge bei stationärer Pflege in Höhe von 1.023 € bei Pfle-
gestufe I, 1.279 € bei Pflegestufe II, 1.432 € bei Pflegestufe III und 1.688 € für
Härtefälle ebenfalls um drei Jahre bis 31. Dezember 2004 verlängert.

Zum Stand der Umsetzung des PflEG im Berichtszeitraum siehe unten bei Punkt C.I.4.

3. Drittes Gesetz zur Änderung des Heimgesetzes vom 5. November 2001
(BGBl. I, S. 2960), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung des
Rechts der Vertretung durch Rechtsanwälte vor den Oberlandesgerich-
ten (OLG - Vertretungsänderungsgesetz - OLGVertrÄndG) vom 23. Juli
2002 (BGBl. I, S. 2850)

Mit dem Dritten Gesetz zur Änderung des Heimgesetzes wurden bessere Rahmenbe-
dingungen für die älteren und behinderten Menschen, die auf Dauer in einem Heim le-
ben, geschaffen. Das Änderungsgesetz schafft mehr Schutz, mehr Transparenz und
mehr Mitwirkungsmöglichkeiten für ältere Menschen und Menschen mit Behinderun-
gen. Folgende Schwerpunkte stehen im Vordergrund:

- Die Rechtsstellung der Bewohnerinnen und Bewohner wird nachhaltig verbessert.
Die Transparenz in Heimverträgen wird erhöht. Durch die Aufschlüsselung der
Leistungen und der hierfür zu entrichtenden Entgeltbestandteile können die ver-
schiedenen Heime und ihre Leistungen besser miteinander verglichen werden. Die
Entgelterhöhungen müssen vier Wochen vor ihrem Wirksamwerden mitgeteilt und
begründet werden. Erst dann ist das Erhöhungsverlangen wirksam und der Heim-
träger kann den erhöhten Betrag verlangen. Bei Schlechtleistungen des Heimträ-
gers können die Bewohnerinnen und Bewohner das Entgelt mindern.

- Die Mitwirkungsmöglichkeiten des Heimbeirates werden weiter entwickelt. Der
Heimbeirat wird für Dritte geöffnet. Jetzt können auch Angehörige, Vertrauensper-
sonen und Mitglieder der örtlichen Senioren- und Behindertenvertretungen in den
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Heimbeirat gewählt werden. Der Heimbeirat  wird an den Vergütungsverhandlungen
sowie an den Verhandlungen über Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen beteiligt.
Außerdem wird der Heimbeirat in die Qualitätssicherung und in die Überwachung
durch die Heimaufsicht einbezogen.

- Die Heimaufsicht wird gestärkt. Die Heimaufsicht prüft jedes Heim im Jahr grund-
sätzlich mindestens einmal. Die Prüfungen können jederzeit sowohl angemeldet als
auch unangemeldet erfolgen. Die Heimaufsicht kann in größeren Abständen prüfen,
wenn durch Zertifikate unabhängiger Sachverständiger nachgewiesen wird, dass die
Anforderungen an den Betrieb eines Heimes erfüllt werden.

- Zur Verbesserung der Zusammenarbeit bilden Heimaufsicht, Medizinischer Dienst
der Krankenversicherungen, Pflegekassen und Sozialhilfeträger Arbeitsgemein-
schaften, in denen sie ihre Arbeit miteinander abstimmen. Die Heimaufsicht und der
Medizinische Dienst der Krankenversicherung können auch gemeinsam Prüfungen
verabreden. Des Weiteren erfolgt ein Austausch der erforderlichen Informationen
und eine Abstimmung hinsichtlich der für nötig gehaltenen Überwachungsmaßnah-
men. Die Bildung von Arbeitsgemeinschaften aller Beteiligten vermeidet Doppelar-
beit und nutzt Synergieeffekte.

4. Gesetz über die Berufe in der Altenpflege (Altenpflegegesetz - AltPflG)
sowie zur Änderung des Krankenpflegegesetzes vom 17. November 2000
(BGBl. I, S. 1515)

Mit dem Altenpflegegesetz des Bundes ist die Grundlage für eine bundeseinheitliche
Ausbildung in der Altenpflege geschaffen worden. Die Neuregelungen sind am
1. August 2003 in Kraft getreten. Vor diesem Tag begonnene Ausbildungen werden
nach dem bisher geltenden jeweiligen Landesrecht zu Ende geführt.

Das Altenpflegegesetz des Bundes sollte in der Fassung vom 17. November 2000
(BGBl. I, S. 1515) bereits am 1. August 2001 in Kraft treten. Die Bayerische Staatsre-
gierung hatte jedoch beim Bundesverfassungsgericht im Rahmen eines Normenkon-
trollverfahrens die Überprüfung der Gesetzgebungskompetenz des Bundes beantragt.
Im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes erließ das Bundesverfassungsgericht am
22. Mai 2001 eine einstweilige Anordnung1. Das Gesetz wurde in seinen wesentlichen
Teilen bis zur Entscheidung über die Hauptsache suspendiert. Das Gericht hat in sei-
nem Urteil vom 24. Oktober 20022 die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für den
Bereich der Ausbildung in der Altenpflege bestätigt. Die Zuständigkeit für die Ausbil-
dung in der Altenpflegehilfe wies es den Ländern zu. Durch Artikel 3 des Gesetzes ü-
ber die Berufe in der Krankenpflege und zur Änderung anderer Gesetze vom 16. Juli
2003 (BGBl. I, S. 1442) ist das Altenpflegegesetz mit Wirkung zum 1. August 2003 ins-
besondere in den Punkten geändert worden, die sich aus dem Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts vom 24. Oktober 2002 ergeben haben. Die seit dem 1. August 2003
maßgebliche Neufassung des Altenpflegegesetzes ist im Bundesgesetzblatt 2003
(BGBl. I, S. 1691) bekannt gemacht worden.

Ziel des Altenpflegegesetzes ist es, die Ausbildung qualifiziert und praxisbezogen auf
bundesweit einheitlicher Grundlage auszugestalten, mehr junge Menschen für den Al-
tenpflegeberuf zu gewinnen und durch die Schärfung des Berufsprofils auch die Wert-
schätzung der Altenpflege als professionelle Dienstleistung zu erhöhen.

Die wichtigsten Inhalte des Altenpflegegesetzes und der darauf beruhenden Ausbil-

                                                
1 Az.: BVerfG, 2 BvQ 48/00. Die einstweilige Anordnung wurde mit Beschlüssen vom 7. November 2001 und

29. April 2002 wiederholt.
2 Az.: BVerfG, 2 BvF 1/01.
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dungs- und Prüfungsverordnung für den Beruf der Altenpflegerin und des Altenpflegers
(BGBl. I, 2002, S. 4418) sind folgende:

- Die Ausbildung zur Altenpflegerin/zum Altenpfleger kann erstmals bundesweit als
Erstausbildung erfolgen. Sie dauert grundsätzlich drei Jahre.

- Zugangsvoraussetzung zur Ausbildung ist der Realschulabschluss oder ein als
gleichwertig anerkannter Bildungsabschluss. Personen mit Hauptschulabschluss
werden zugelassen, wenn sie eine anderweitige zweijährige Berufsausbildung
nachweisen oder den Altenpflegehelfer- bzw. Krankenpflegehelferberuf erlernt ha-
ben.

- Die Ausbildungsziele und -inhalte sind auf eine umfassende Befähigung zur Pflege
alter Menschen mit Schwerpunkten in der Behandlungspflege und in der sozial-
pflegerischen Betreuung ausgerichtet.

- Die Ausbildung besteht aus 2.100 Stunden Unterricht und einer praktischen Aus-
bildung von 2.500 Stunden. Eine Teilzeitausbildung ist möglich.

- Mindestens 2.000 Stunden der praktischen Ausbildung müssen in zwei Pflichtsta-
tionen (je eine stationäre und ambulante Einrichtung) absolviert werden. Zusätzlich
können wahlweise weitere Ausbildungsabschnitte in anderen Einrichtungen für alte
Menschen stattfinden. In den Ausbildungsstätten müssen Praxisanleiterinnen oder
-anleiter sein, die die Schülerinnen und Schüler begleiten.

- Der Unterricht wird von einer Altenpflegeschule durchgeführt, welche die Gesamt-
verantwortung für die Ausbildung trägt. Das schulische Lernen wird stärker auf
konkretes berufliches Handeln ausgerichtet. Die bisherige Einteilung nach Fächern
wird durch Lernfelder ersetzt, die aus den Anforderungen der Praxis abgeleitet
wurden.

- Um den Ausbildungsgang im Vergleich zu anderen Ausbildungen auch finanziell
attraktiver zu machen, haben die Schülerinnen und Schüler einen Anspruch auf
eine angemessene Ausbildungsvergütung3.

- Die Berufsbezeichnungen „Altenpflegerin“ und „Altenpfleger“ werden geschützt.

Ausgehend von dem Altenpflegegesetz des Bundes und dem seit 1. Januar 2004 gel-
tenden neuen Krankenpflegegesetz wird es zukünftig um die Frage der Weiterent-
wicklung der Pflegeberufe gehen. Das BMGS wird zunächst auf der Grundlage von
Experimentierklauseln im Altenpflegegesetz (§ 4 Abs. 6 AltPflG) und im Krankenpfle-
gegesetz (§ 4 Abs. 6 KrPflG) über einen Zeitraum von vier Jahren Ausbildungsange-
bote fördern, in denen modellhaft erprobt wird, wie die Ausbildungsgänge in der Alten-
pflege einerseits sowie die Ausbildungsgänge in der Kranken- und Kinderkrankenpfle-
ge andererseits unter Berücksichtigung berufsfeldspezifischer Anforderungen der Al-
tenpflege zusammengeführt werden können4.

                                                
3 Vgl. zur Finanzierung der Kosten der Ausbildungsvergütung die Ausführungen unter D.II.2.
4 Vgl. die Bekanntmachung zum entsprechenden Interessenbekundungsverfahren im Bundesanzeiger Nr. 107 vom

12.06.2003.
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5. Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege und zur Änderung anderer
Gesetze vom 16. Juli 2003 (BGBl. I, S. 1442)
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